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1. Steuererklärungsfristen für 2023 und für
2024

Steuererklärungen, wie insbesondere die Einkom-
mensteuererklärung und bei Unternehmen die Um-
satz-, Gewerbe- und ggf. Körperschaftsteuer- oder
bei Personengesellschaften die Feststellungs- und
Gewerbesteuererklärung sind grds. sieben Monate
nach Ablauf des Kalenderjahres beim Finanzamt ein-
zureichen. Verlängerte Fristen gelten bei Stpfl., die
den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach
einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschafts-
jahr ermitteln. Sofern allerdings für die Anfertigung
der Steuererklärungen ein Steuerberater oder ande-
rer zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersa-
chen Befugter beauftragt wird, verlängert sich die
Frist auf 14 (bzw. bei überwiegend Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft: 19) Monate.

Diese Erklärungsfristen sind aktuell noch verlän-
gert, was im Zuge der Corona-Pandemie beschlos-
sen wurde. Aktuell gelten folgende Erklärungsfris-
ten:

steuerlich nicht
beratene Stpfl.

steuerlich
beratene Stpfl.

Besteuerungszeit-
raum 2023

2.9.2024 2.6.2025

Besteuerungszeit-
raum 2024

31.7.2025 30.4.2026

Hinweis:
Das Finanzamt kann in Fällen, in denen Steuer- und Fest-
stellungserklärungen durch Angehörige der steuerberaten-
den Berufe erstellt werden, eine vorzeitige Abgabe der
Steuer- und Feststellungserklärung anfordern (sog. Vor-
abanforderung).

Handlungsempfehlung:
Werden die Erklärungsfristen überschritten, so kann ein
Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Sofern Steuer-
erklärungen nicht innerhalb der gesetzlichen Frist abgege-
ben werden und die Steuerfestsetzung zu einer Nachzah-

lung führt, ist nach der gesetzlichen Anordnung ein Verspä-
tungszuschlag regelmäßig zwingend festzusetzen.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass selbstverständlich
auch eine frühere Abgabe möglich und ggf. auch sinnvoll
ist. Dies kann sich insbesondere anbieten, wenn mit einer
Steuererstattung zu rechnen ist. In diesen Fällen kann auch
eine (nachträgliche) Herabsetzung von Vorauszahlungen
geprüft werden.

2. Fahrtkosten eines (nicht erwerbstätigen)
Teilzeitstudierenden zwischen seiner
Wohnung und seinem Studienort

Beruflich veranlasste Aufwendungen, die im Rahmen
einer Zweitausbildung (Berufsausbildung oder Stu-
dium) anfallen, können als (vorab entstandene) Wer-
bungskosten steuerlich geltend gemacht werden.
Hierzu gehören auch die Fahrtkosten zur Ausbil-
dungsstätte. Hinsichtlich des Ansatzes der Fahrtkos-
ten ist jedoch zu differenzieren:

Grundsätzlich können die Aufwendungen eines
Arbeitnehmers für beruflich veranlasste Fahrten,
die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte sowie keine Familienheimfahrten
sind, nach Wahl des Stpfl. in tatsächlicher Höhe
oder bei Benutzung eines Pkw mit dem pauscha-
len Kilometersatz von 0,30 € für jeden gefahrenen
Kilometer angesetzt werden.
Aufwendungen für Fahrten zu einer Bildungsei-
richtung, die der Stpfl. außerhalb eines Dienstver-
hältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums
oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme auf-
sucht, können dagegen nur mit der Entfernungs-
pauschale berücksichtigt werden, weil die Bil-
dungseinrichtung in diesem Fall als erste
Tätigkeitsstätte gilt. Damit ist im Grundsatz ledig-
lich ein Ansatz von 0,30 € je Entfernungskilome-
ter möglich.

Der BFH hat nun mit Urteil vom 24.10.2024 (Az.
VI R 7/22) zur Abgrenzung zwischen Vollzeit- und
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Teilzeitstudium Stellung genommen. Im Streitfall
belegte der Stpfl. an der Fernuniversität Hagen ab
dem Wintersemester 2016/2017 einen weiteren Stu-
diengang, nachdem er bereits im Jahr 2008 dort ein
Studium erfolgreich abgeschlossen hatte. Ausweis-
lich der Studienbescheinigungen war er während
des Streitjahres als „Teilzeitstudent“ eingeschrieben.
In einem Beschäftigungsverhältnis stand der Stpfl.
daneben nicht. Die Fernuniversität differenziert auf
ihrer Website wie folgt zwischen Vollzeit- und Teil-
zeitstudierenden:

Vollzeitstudierende haben eine entsprechende
Hochschulzugangsberechtigung und studieren
den geplanten Studiengang in einem zeitlichen
Umfang von etwa 40 Stunden wöchentlich. Dieser
Status entspricht dem Status eines Studierenden
an einer Präsenzhochschule und ist Vorausset-
zung für die Förderung durch BAföG. (...)
Teilzeitstudierende sind ebenfalls Studierende
eines Studiengangs..., studieren aber überwie-
gend berufsbegleitend in einem zeitlichen Umfang
von etwa 20 Stunden wöchentlich (...)“

In der Steuererklärung für das Streitjahr machte der
Stpfl. bei den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit Aufwendungen für 29 Hin- und Rückfahrten zwi-
schen seiner Wohnung und der Fernuniversität in Ha-
gen i.H.v. 4 819,80 € als Werbungskosten geltend.
Die Berechnung der Fahrtkosten erfolgte mit 0,30 €
je gefahrenem Kilometer. Das FA wollte dagegen
nur Fahrtkosten nach der Entfernungspauschale
– mithin i.H.v. 2 410 € – berücksichtigen, da ein Stu-
dium, das – wie im Streitfall – außerhalb eines Ar-
beitsverhältnisses erfolge, ein Vollzeitstudium sei
und die Universität deshalb als erste Tätigkeitsstätte
gelte.

Der BFH bestätigt aber die Auffassung des Stpfl. und
damit den deutlich höheren Werbungskostenabzug.
Ein Vollzeitstudium liege im Gegensatz zu einem nur
in Teilzeit durchgeführten Studium vor, wenn das
Studium nach der Studienordnung darauf ausgelegt
ist, dass sich die Studierenden diesem vergleichbar
einem vollbeschäftigten Arbeitnehmer zeitlich voll-
umfänglich widmen müssen. Davon sei auszugehen,
wenn das Studium nach den Ausbildungsbestim-
mungen (hier Studienordnungen) oder der allgemei-
nen Erfahrung insgesamt etwa 40 Wochenstunden
(Unterricht, Praktika sowie Vor- und Nachbereitung
zusammengenommen) erfordert bzw. im Durch-
schnitt pro Semester 30 ECTS-Leistungspunkte
(Creditpoints) vergeben werden. Ist dies der Fall,
könne grundsätzlich von einem Vollzeitstudium aus-
gegangen werden. Sei das Studium nach der jeweili-
gen Studienordnung hingegen darauf ausgerichtet,
dass die Studierenden für die Erbringung der vorge-
schriebenen Studienleistungen nur einen Teil ihrer
Arbeitszeit aufwenden müssen, liegt ein Teilzeitstu-
dium vor. Ob die Studierenden daneben in einem
Beschäftigungsverhältnis stehen oder anderweitig
erwerbstätig sind, sei für die steuerrechtliche Einord-
nung eines Studiums als Teilzeitstudium unerheblich.

Handlungsempfehlung:
Im Einzelfall ist eine Dokumentation der Studienanforde-
rungen ratsam.

3. Jahresmeldung für Minijobber

Die Minijob-Zentrale weist aktuell auf die Frist zur
Übersendung der Jahresmeldung an die Minijob-
Zentrale hin. Gewerbliche Arbeitgeber müssen eine
Jahresmeldung für Minijobber erstellen, die über
den 31.12. hinaus beschäftigt und gemeldet sind.
Die Meldung zur Sozialversicherung mit dem Melde-
grund 50 ist spätestens bis zum 15.2. des Folgejah-
res zu übermitteln. Meldungen zur Sozialversiche-
rung für Minijobberinnen und Minijobber erhält die
Minijob-Zentrale. Die Jahresmeldung enthält das Ar-
beitsentgelt, für das Beiträge zur Rentenversicherung
abgeführt wurden. Ob sich Minijobberinnen und
Minijobber von der Versicherungspflicht in der Ren-
tenversicherung haben befreien lassen oder zusätz-
lich zu den Beiträgen des Arbeitgebers auch eigene
Beiträge zur Rentenversicherung zahlen, spielt dabei
keine Rolle.

Insoweit ist auf folgende Besonderheiten hinzuwei-
sen:

Für kurzfristig Beschäftigte muss keine Jahres-
meldung erstellt werden. Es ist nur eine An- und
Abmeldung der Beschäftigung erforderlich.
Wurde im Verlauf des Jahres eine Unterbrechung
der Beschäftigung gemeldet oder die Beschäfti-
gung bei der Minijob-Zentrale abgemeldet, entfällt
die Jahresmeldung. Die für die Einzugsstelle not-
wendigen Informationen wurden dann bereits mit
der Abmeldung oder der Meldung zur Unterbre-
chung der Beschäftigung mitgeteilt.

Handlungsempfehlung:
Die Jahresmeldung wird von vielen Entgeltabrechnungs-
programmen automatisch mit der Januarabrechnung er-
stellt. In diesen Fällen müssen Arbeitgeber nichts weiter
unternehmen.

4. Pauschbeträge für unentgeltliche Wert-
abgaben (Sachentnahmen) 2025

Entnimmt der Stpfl. aus dem Unternehmen Waren
für seinen privaten Verbrauch, so ist diese Entnah-
me bei der Gewinnermittlung gewinnerhöhend zu be-
rücksichtigen, um den vorherigen Betriebsausgaben-
abzug beim Warenbezug zu kompensieren. Ebenfalls
sind die Entnahmen der Umsatzsteuer zu unterwer-
fen, da beim zuvor erfolgten Warenbezug auch Vor-
steuern geltend gemacht wurden. Für bestimmte
Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten hat die
FinVerw Pauschalbeträge festgesetzt, welche vom
Stpfl. angesetzt werden können, so dass Einzelauf-
zeichnungen entbehrlich werden. Diese Pauschal-
sätze beruhen auf Erfahrungswerten und bieten
dem Stpfl. die Möglichkeit, die Warenentnahmen
monatlich pauschal zu verbuchen.
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Im Einzelnen sind folgende Besonderheiten zu be-
achten:

Der Ansatz von Pauschalwerten dient der Verein-
fachung und lässt keine Zu- und Abschläge we-
gen individueller persönlicher Ess- oder Trink-
gewohnheiten zu. Auch Krankheit oder Urlaub
rechtfertigen keine Änderungen der Pauschbeträ-
ge.
Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine
Person. Für Kinder bis zum vollendeten zweiten
Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbe-
trags. Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist
die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen. Ta-
bakwaren sind in den Pauschbeträgen nicht ent-
halten. Soweit diese entnommen werden, sind
die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen
(Schätzung).
Die pauschalen Werte berücksichtigen im jewei-
ligen Gewerbezweig das allgemein übliche
Warensortiment für Nahrungsmittel und Ge-
tränke. Unentgeltliche Wertabgaben, die weder
Nahrungsmittel noch Getränke (z.B. Tabakwaren,
Bekleidungsstücke, Elektrogeräte, Sonderposten)
sind, müssen einzeln aufgezeichnet werden.
Bei gemischten Betrieben (Fleischerei/Metzgerei
oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder
Gastwirtschaft) ist nur der jeweils höhere Pausch-
betrag der entsprechenden Gewerbeklasse anzu-
setzen.

Das BMF hat mit Schreiben v. 21.1.2025 (Az. IV D 3 –
S 1547/00006/006/024) die für das Jahr 2025 gelten-
den Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben
(Sachentnahmen) bekannt gegeben. Danach sind
die Werte, wie in der Übersicht dargestellt, für er-
tragsteuerliche sowie umsatzsteuerliche Zwecke an-
zusetzen.

Gewerbezweig Jahreswert
für eine Person

ohne Umsatzsteuer

7 %
USt

19 %
USt

insge-
samt

Bäckerei 1 633 € 209 € 1 842 €

Fleischerei/Metzgerei 1 453 € 555 € 2 008 €

Gaststätten aller Art

a) mit Abgabe von kalten
Speisen

1 423 € 1 034 € 2 457 €

b) mit Abgabe von kalten
und warmen Speisen

2 292 € 1 753 € 4 045 €

Getränkeeinzelhandel 120 € 270 € 390 €

Café und Konditorei 1 573 € 585 € 2 158 €

Milch, Milcherzeugnisse,
Fettwaren und Eier (Einzel-
handel)

704 € 0 € 704 €

Nahrungs- und Genussmittel
(Einzelhandel)

1 363 € 360 € 1 723 €

Obst, Gemüse, Südfrüchte
und Kartoffeln (Einzelhandel)

375 € 165 € 540 €

Handlungsempfehlung:
Die Werte sind gegenüber dem bisherigen Stand durchweg
erhöht worden. Oftmals werden die Pauschalbeträge für
Sachentnahmen monatlich durch automatisch hinterlegte
Buchungen angesetzt. Ab Januar 2025 sind diese wieder-
kehrenden Buchungen zu überprüfen und der Buchungs-
betrag anzupassen.

5. Steuerfreiheit von Bildungsleistungen –
Gültigkeit von Bescheinigungen

Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde mit
Wirkung zum 1.1.2025 die Steuerbefreiung für Bil-
dungsleistungen an die unionsrechtlichen Vorgaben
angepasst. Mit dieser Gesetzesänderung bleiben die
bislang umsatzsteuerfreien Leistungen unverändert
umsatzsteuerfrei. Die Steuerbefreiung von durch Ein-
richtungen erbrachte, unmittelbar dem Schul- und
Bildungszweck dienende Leistungen sieht dabei wei-
terhin eine Bescheinigung der zuständigen Landes-
behörde vor. Nach altem Recht war Inhalt der Be-
scheinigung die ordnungsgemäße Vorbereitung auf
einen Beruf oder auf eine vor einer juristischen Per-
son des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung.
Nach aktuellem Recht hingegen soll Inhalt der Be-
scheinigung die Erbringung von Schulunterricht,
Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder
berufliche Umschulung sein.

Das Bayerische Landesamt für Steuern teilt nun
in der Verfügung v. 17.1.2025 (Az. S 179,1,1-21/
4 St 33) mit, dass die vor dem Inkrafttreten des JStG
2024 ausgestellten Bescheinigungen auch nach dem
31.12.2024 die Voraussetzungen des nunmehr gülti-
gen Umsatzsteuerrechts erfüllen und bis zum Ablauf
eines etwaigen Gültigkeitszeitraums oder eines et-
waigen Widerrufs weiter gültig sind. Die Beantragung
einer neuen Bescheinigung zum 1.1.2025 durch Bil-
dungseinrichtungen ist daher grundsätzlich nicht er-
forderlich.

Handlungsempfehlung:
Liegt eine Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde
vor, so besteht also kein Handlungsbedarf. Im Einzelnen ist
allerdings sorgfältig zu prüfen, ob die Umsatzsteuerbefrei-
ung für Bildungsleistungen zur Anwendung kommt.

6. Erweiterte Gewerbesteuerkürzung für
Grundstücksgesellschaften: Enge Voraus-
setzungen sind zu beachten

Aus verschiedenen Gründen kann es im Einzelfall
sinnvoll sein, private Immobilien in einer Immobilien-
gesellschaft zu halten. Dies kann die Übertragbarkeit
in Teilschritten vereinfachen, ermöglicht klare Regeln
für die Verwaltung der Immobilien und sichert u.U.
eine sehr günstige Besteuerung der laufenden Ein-
nahmen. Allerdings kann dies dazu führen, dass
rechtsformbedingt Gewerbesteuer anfällt, so insbe-
sondere bei einer Immobiliengesellschaft in der
Rechtsform einer GmbH oder einer GmbH & Co.
KG. Diese Zusatzbelastung mit Gewerbesteuer kann
bei Gesellschaften, die ausschließlich eigenen
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Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eige-
nes Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder
daneben Wohnungsbauten betreuen oder Einfami-
lienhäuser, Zweifamilienhäuser oder Eigentumswoh-
nungen errichten und veräußern, unter bestimmten
Voraussetzungen vermieden werden. Bei derartigen
Strukturen wird auf Antrag der Gewinn, der auf die
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes
entfällt, nicht der Gewerbesteuer unterworfen (sog.
erweiterte Gewerbesteuerkürzung).

Die Rechtsprechung betont vielfach, dass die Tat-
bestandsvoraussetzung der erweiterten Gewerbe-
steuerkürzung in Gestalt der Ausschließlichkeit glei-
chermaßen qualitativ, quantitativ sowie zeitlich zu
verstehen sei. So schließt insbesondere jede ge-
werbliche Tätigkeit die erweiterte Grundstückskür-
zung insgesamt aus. Mit Urteil vom 17.10.2024 (Az.
III R 1/23) hat der BFH aber auch klargestellt, dass
die zeitlichen Voraussetzungen eng auszulegen
sind. In zeitlicher Hinsicht ist das Ausschließlich-
keitsgebot nicht erfüllt, wenn eine grundstücksver-
waltende Kapitalgesellschaft ihr einziges Grund-
stück vor Ablauf des Erhebungszeitraums veräußert
und sie über diesen Zeitpunkt hinaus fortbesteht
(nämlich bis zum Ende des Erhebungszeitraums).
Im Urteilsfall hatte die Gesellschaft ihren gesamten
Grundbesitz einen Tag vor Ablauf des Erhebungs-
zeitraums („zu Beginn des 31.12.“) veräußert. Dies
führte dazu, dass die erweiterte Grundstückkürzung
für das gesamte Jahr nicht in Anspruch genommen
werden konnte.

Hinweis:
Unschädlich ist allerdings eine Veräußerung zum 31.12.,
23:59 Uhr, also zum Ende des Jahres.

7. Kindergeld auch nach Ausbildung als
Rettungssanitäterin möglich

Der Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung
schließt im Grundsatz die Gewährung von Kindergeld
für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
aus. Insoweit ist von Bedeutung, was als „Berufs-
ausbildung“ gilt. Das FG Münster hat nun mit Urteil
vom 28.8.2024 (Az. 9 K 108/24 Kq,AO) entschieden,
dass dieser Begriff wie bei der Abgrenzung des Wer-

bungskostenabzugs auszulegen ist. Im Streitfall ab-
solvierte die Tochter der Stpfl. eine dreimonatige
Ausbildung zur Rettungssanitäterin und studierte an-
schließend Jura. Bei der Ausbildung als Rettungs-
sanitäterin handelt es sich nach der Entscheidung
des Gerichts nicht um eine Berufsausbildung, die
die anschließende Kindergeldgewährung während
des Studiums ausschließt. Nach der Abgrenzung
zum Werbungskostenrecht liegt eine Berufsausbil-
dung vor, wenn eine geordnete Ausbildung mit einer
Mindestdauer von zwölf Monaten bei vollzeitiger
Ausbildung und mit einer Abschlussprüfung durch-
geführt wird. Dies war vorliegend nicht gegeben.

Hinweis:
Gegen diese Entscheidung wurde nun die Revision beim
BFH eingelegt (Az. III R 31/24), so dass dessen Entschei-
dung abzuwarten bleibt. Insoweit liegt beim BFH auch ein
weiterer vergleichbarer Fall zur Entscheidung vor.

8. Aufteilung ausländischer
Sozialversicherungsbeiträge

Von ausländischen Sozialversicherungsträgern wer-
den vielfach Globalbeiträge erhoben, welche die ver-
schiedenen Versicherungsleistungen umfassen. Zur
Zuordnung zu den einzelnen Kategorien der Sonder-
ausgaben gibt die FinVerw jährlich Aufteilungsmaß-
stäbe für diese einheitlichen Sozialversicherungs-
beiträge heraus. Dies erfolgt staatenweise. Mit
Schreiben vom 28.11.2024 (Az. IV C 4 – S 2221/20/
10002 :006) wurden die Aufteilungsmaßstäbe für das
Jahr 2025 veröffentlicht.

Von Bedeutung ist dies zum einen für Arbeitnehmer,
die einer Tätigkeit im Ausland nachgehen und für die
entsprechende Sozialversicherungsbeiträge einbe-
halten werden. Relevanz hat dies aber auch für
Arbeitgeber in Bezug auf Altersvorsorgeaufwendun-
gen, welche in der elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung bzw. der besonderen Lohnsteuerbe-
scheinigung entsprechend aufgeteilt auszuweisen
sind.

Hinweis:
Die geänderten Aufteilungswerte sind entsprechend zu be-
rücksichtigen.
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